
 
 
 
 
 
 
 
Weisung Raucherzonen 

 
1. Geltungsbereich 
Das Dokument «Weisung Raucherzonen» gilt grundsätzlich für alle sich auf dem Gelände aufhaltenden 
Personen, insbesondere aber für alle Mitarbeitenden der Unternehmen der Schweizerischen Epilepsie- 
Stiftung sowie der Klinik Lengg AG. 

 
2. Gesetzliche Grundlagen 
Seit dem 1. Mai 2010 gilt landesweit ein Rauchverbot, welches das Rauchen in öffentlichen Gebäuden 
sowie in Arbeitsräumen verbietet. Kliniken, Sozialinstitutionen sowie Schulen gelten als öffentliche 
Gebäude. 

 
3. Grundsatz 
Das Rauchen ist in Innen- und Aussenräumen auf dem gesamten Areal sowie in den Aussenstellen der 
Schweizerischen Epilepsie-Stiftung verboten. Das heisst, Arbeits-, Sitzungs- und Pausenräume sowie 
Gänge, Treppenhäuser, Toiletten und Hauseingänge sind rauchfrei. 

 
Für Mitarbeitende ist das Rauchen nur während den Pausen und den Zwischenverpflegungspausen 
(Punkt 4.1 Personalreglement) erlaubt. Es ist zu vermeiden, in Gegenwart von Patientinnen und 
Patienten, Klientinnen und Klienten, Kundinnen und Kunden zu rauchen. 

 
4. Ausnahmen, Raucherzonen & Fumoirs 
Das Rauchen ist weiterhin erlaubt: 
• An den speziell bezeichneten Örtlichkeiten bzw. speziell gekennzeichneten Raucherzonen gemäss 

Anhang 
• In den speziell eingerichteten Raucherräumen (Fumoirs). Diese befinden sich im Pavillon C für die 

Klientinnen und Klienten des EPI WohnWerks und für die Öffentlichkeit im Restaurant / EPI Park 
 

5. Zuständigkeiten für die Umsetzung und Einhaltung 
Für die Umsetzung und Einhaltung dieser Weisung sind die direkt vorgesetzten Personen der einzelnen 
Betriebe und Abteilungen verantwortlich. 

 
6. Kommunikation 
Die direkt vorgesetzten Personen sind für die Kommunikation dieser Weisung verantwortlich. Die 
Weisung wird zudem auf den jeweiligen elektronischen Verzeichnissen hinterlegt. Neueintretende 
Mitarbeitende erhalten die Weisung zusammen mit den weiteren Anstellungsunterlagen. 

 
7. Schlussbestimmungen 
Die zuständigen Betriebsleitenden der Schweizerischen Epilepsie-Stiftung sowie der Klinik Lengg AG 
behalten sich ausdrücklich das Recht vor, das Dokument «Weisung Raucherzonen» jederzeit 
anzupassen. Über Änderungen des Dokuments entscheiden die zuständigen Betriebsleitenden 
gemeinsam. 

 
8. Inkraftsetzung 
Die «Weisung Raucherzonen» wurde am 18. Januar 2016 in der Betriebsleitungskonferenz BLK 
verabschiedet und tritt am 1. Februar 2016 in Kraft. Diese Weisung ersetzt alle bisherigen Raucher- 
Regelungen. 
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